
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1961/9/15 2Ob343/61,
8Ob31/81, 8Ob213/81

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1961

Norm

ABGB §1320 B2

Rechtssatz

Beschädigung eines Fahrzeuges durch eine beim Viehtrieb scheuende Kuh - in verkehrsarmen Gegenden ist die

Unterlassung der Verwendung eines Halfters keine "ungenügende Verwahrung".

Entscheidungstexte

2 Ob 343/61

Entscheidungstext OGH 15.09.1961 2 Ob 343/61

8 Ob 31/81

Entscheidungstext OGH 09.04.1981 8 Ob 31/81

Auch; nur: Beschädigung eines Fahrzeuges durch eine beim Viehtrieb scheuende Kuh. (T1) Beisatz: In Auflösung

befindlicher Viehtrieb - ein Ochse scheut und überquert die Fahrbahn. (T2)

8 Ob 213/81

Entscheidungstext OGH 03.09.1981 8 Ob 213/81

Zweiter Rechtsgang zu 8 Ob 31/81

Schlagworte

SW: Auto
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